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Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 12.2 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 der Hansestadt Stralsund „Möbelmärkte 
südlich der Werftstraße“ -  Aufstellungsbeschluss und Einleitung des 6. 
Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0020/2020 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Der Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2001-III-04-0514 zum Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplanes Nr. 52 der Hansestadt Stralsund „Knutzen Teppichhaus an der 
Greifswalder Chaussee 120“ vom 10. Mai 2001 wird aufgehoben. 
 
2. Für das im Stadtgebiet Franken, Stadtteil Franken Mitte gelegene Gebiet südlich der 
Werftstraße soll ein Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB aufgestellt werden. 
Das ca. 2,7 ha große Plangebiet umfasst die Flächen der Gemarkung Stralsund, Flur 37, 
Flurstücke 2/65, 8/15, 8/17, 11/3, 11/12, 12/6, 12/8, 12/12, 13/5, 13/6, 13/8, 14/1, 15/1, 16/4, 
17/8, 17/14, 23/2, 23/3, 24/1, 29/3 und 96/2. Es wird begrenzt im Süden durch die 
Bundesstraße B 96, im Westen durch die Greifswalder Chaussee, die Grundstücke 
Greifswalder Chaussee 120 (Burger King), 122 (TOTAL-Tankstelle) und 123 (McDonald’s), 
im Norden durch die Bebauung entlang der Werftstraße und im Osten durch das Grundstück 
Werftstraße 17b (Zauncenter Nord). 
 
3. Ziel der Planung ist die Entwicklung eines Sonstigen Sondergebietes für großflächigen 
Einzelhandel mit der Zweckbestimmung Möbelmarkt. Die besonderen gestalterischen 
Anforderungen an diesen Standort an der überörtlichen Hauptverkehrsstraße sind bei der 
Planung zu berücksichtigen. 
 
4. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan, genehmigt mit Bescheid der höheren 
Verwaltungsbehörde vom 8.5.1999, Az. 512.111-05.000 soll für die ca. 3,2 ha große 
Teilfläche zwischen Werftstraße und B 96 geändert werden. 
Der im Flächennutzungsplan bisher als gewerbliche Baufläche dargestellte 
Änderungsbereich soll nun überwiegend als Sonderbaufläche dargestellt werden. 
 
5. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
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